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Bekanntmachung 

 
Vollzug des Baugesetzbuches –BauGB-; 
2. Änderung des Bebauungsplanes Fischbachau Nr. 23 „Fischbachau – 
Lehenpoint Rotwandstraße“ für das Grundstück mit der Flurnummer 1735/11 
der Gemarkung Fischbachau 
Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13a BauGB 
 
Der Bauausschuss der Gemeinde Fischbachau hat mit Beschluss vom 05.02.2021 
die 2. Änderung des Bebauungsplanes Fischbachau Nr. 23 „Fischbachau – 
Lehenpoint Rotwandstraße“ für das Grundstück mit der Flurnummer 1735/11 der 
Gemarkung Fischbachau beschlossen. 
 
Der Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 „Fischbachau – Lehenpoint 
Rotwandstraße“ für das Grundstück mit der Flurnummer 1735/11 der Gemarkung 
Fischbachau vom 04.11.2025 mitsamt zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 
und Begründung vom 04.11.2025 wurde vom Bauausschuss in seiner Sitzung am 
06.11.2025 gebilligt und dessen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 13 a BauGB beschlossen. 
 
Der Satzungsentwurf einschließlich der dazugehörigen zeichnerischen sowie 
textlichen Festsetzungen und der Begründung jeweils in der Fassung vom 
04.11.2025 liegt in der Zeit vom 10.11.2025 bis einschließlich 22.12.2025 im Rathaus 
Fischbachau, Kirchplatz 10, Zimmer I/206, 83730 Fischbachau während der 
allgemeinen Ortszeiten öffentlich aus. Der Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 23 „Fischbachau – Lehenpoint Rotwandstraße“ für das 
Grundstück mit der Flurnummer 1735/11 der Gemarkung Fischbachau und die 
Begründung werden im Internet unter 
https://gemeinde.fischbachau.de/de/rathaus/bekanntmachungen während der 
Auslegungszeit veröffentlicht.  
 
Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an 
rathaus@fischbachau.de, und bei Bedarf in Textform an Gemeinde Fischbachau, 
Kirchplatz 10 in 83730 Fischbachau oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift abgegeben werden.  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über die Nr. 23 „Fischbachau – Lehenpoint Rotwandstraße“ für das Grundstück mit 
der Flurnummer 1735/11 der Gemarkung Fischbachau unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit Entwurf der Änderung nicht von Bedeutung ist. 
 
Der Inhalt diese Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter 
https://gemeinde.fischbachau.de/de/rathaus/bekanntmachungen eingestellt.  
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu 
veröffentlichenden Unterlagen sind auch über das zentrale Internetportal des Landes 
zugänglich. 
 

 



Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 
Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutz-rechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt. 
 
 
 
Fischbachau, 07.11.2025 

         
 
 
Stefan Deingruber 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
Anschlag an allen Gemeindetafeln 
 
Angebracht am:  10.11.2025 
Abgenommen am:  23.12.2025 
 

 


